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Teil | - Begrindung

1. Anlass und Ziel der Planung

Die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans Bornum Nr. 8 "Kita Auf der Blinne" der
Stadt Konigslutter am EIm hat die planungsrechtliche Konkretisierung zur Errichtung einer
neuen Kita fur die Ortschaft Bornum zum Gegenstand.

Ziel des vorliegenden Bebauungsplans ist die Errichtung einer neuen Kita in der Ortschaft
Bornum an der Gemeindestral3e Auf der Blinne, gegeniber dem neuen Wohngebiet Neuer
Garten, zu ermdglichen. Zu diesem Zweck setzt der Bebauungsplan eine Gemeinbedarfsfla-
che mit der Zweckbestimmung "Kindergarten" fest.

Entsprechend den Vorgaben des Baugesetzbuches fiihrte die Gemeinde parallel zur Planauf-
stellung eine Umweltprifung durch, die ihren Niederschlag im Umweltbericht gefunden hat.

2. Ortliche und planungsrechtliche Situation
2.1 Regionales Raumordnungsprogramm (RROP)

2.1.1 Allgemein

Fir die Stadt Konigslutter am Elm gilt das Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen
(LROP) 1). Dieses legt aufgrund der zentralértlichen Gliederung die Ober- und Mittelzentren
fest. Gemeinsam mit den Grundzentren bilden sie die zentralen Orte, die im Sinne eines dau-
erhaften Erhalts ausgewogener Siedlungs- und Versorgungsstrukturen zu sichern und zu ent-
wickeln sind (Ziele der Raumordnung (Z) Kap. 2.2.01). In den Grundzentren sind zentral6rtli-
che Einrichtungen und Angebote fir den allgemeinen taglichen Grundbedarf vorzuhalten
(Z Kap. 2.2.03).

Im Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) 2) wird der Stadt Konigslutter am Elm die
Funktion eines Grundzentrums zugewiesen (Bereitstellung der zentralen Einrichtungen zur
Deckung des allgemeinen taglichen Grundbedarfs). Die Stadt ist zudem als Standort mit den
besonderen Entwicklungsaufgaben "Erholung und Tourismus" gekennzeichnet.

Verkehrlich ist das Stadtgebiet Uber die von Ost nach West verlaufende, als Hauptverkehrs-
stralRe von Uberregionaler Bedeutung eingestufte BundesstralRe B 1 in den Uberregionalen
Verkehr eingebunden. Die weitere Erschlieung erfolgt tber die regional bedeutsamen Lan-
desstral3en L 641 und L 290 bzw. Uber Kreisstralen. Durch die Anschlussstelle "Kdnigslutter"
der BAB 2 im Norden des Stadtgebietes und die BAB 39 mit der Anschlussstelle Scheppau im
Nordosten des Stadtgebietes besteht Anschluss an das bundesdeutsche bzw. européische
Fernstral3ennetz.

D) Niedersachsisches Ministerium fiir Erndhrung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung
(ML): Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen vom 08.05.2008 (LROP) — zuletzt geandert durch
Verordnung vom 14.07.2017; Hannover

2) Regionalverband GroRRraum Braunschweig: Regionales Raumordnungsprogramm fir den GrofRraum
Braunschweig 2008, (RROP) - in der aktuellen Fassung; Braunschweig
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An das Uberregionale Schienenverkehrsnetz ist die Stadt Konigslutter am EIm durch die Bahn-
strecke Hannover—Braunschweig—Berlin angebunden.

Gepragt wird das Stadtgebiet unter anderem stark von den natur- und landschaftsschutzfach-
lichen Festlegungen, die ihre zentralen Urspriinge in den Hohenziigen, Erhebungen und Nie-
derungen haben. Dementsprechend sind die Héhenzuge Elm, Dorm und das Waldgebiet Sun-
dern als FFH-Gebiete sowie die Naturschutzgebiete (NSG) Rieseberg, das Rieseberger Moor
und der Lutterlandbruch als Natura-2000-Gebiete (Z Kap. 11l 1.3 (1)) in den raumordnerischen
Festlegungen enthalten. Teilweise werden diese Uberlagert durch Vorranggebiete fir Natur
und Landschaft (Z Kap. 1l 1.4 (6) / (8)), Vorranggebiete fur die ruhige Erholung (Z Kap. Ill 2.4
(4)) sowie Vorbehaltsgebiete fir den Wald (Grundsatze der Raumordnung (G) Kap. Il 2.2 (4)).
Daran anschlie3end laufen die Gebiete haufig in abgeschwéchter Form als Vorbehaltsgebiete
fur Natur und Landschaft (G Kap. 11l 1.4 (9)) und die Erholung (G Kap. lll 2.4 (5)) in Richtung
der Siedlungsstellen aus.

Im Norden und Stiden des Stadtgebietes befinden sich die Landschaftsschutzgebiete EIm und
Mittlere Schunter, welche ebenfalls die Grundlage umfangreicher Ausweisungen von Vorrang-
gebieten fir Natur und Landschatft, fur die ruhige Erholung sowie von Vorbehaltsgebieten fur
Natur und Landschaft und der Erholung darstellen.

Die Schunter ist das grofite FlieRgewasser in Konigslutter, sie durchflie3t als Zufluss der Oker
das Stadtgebiet von Siidosten nach Nordwesten. Die Niederungen sind im Umfang der Uber-
schwemmungsgebiete als Vorranggebiete fiir den Hochwasserschutz (Z Kap. 1l 2.5.4 (4)) ent-
halten. Weitere relevante FlieRgewasser im Stadtgebiet stellen die Uhrau, die Lauinger Mih-
lenriede, die Lutter und die Heidteichsriede sowie die Scheppau dar, welche zwischen Grol3
Steinum und Beienrode, in Beienrode, Ochsendorf und Glentorf in die Schunter minden. Die
Niederungsbereiche der Uhrau und der Scheppau sind tiberwiegend als Vorbehaltsgebiete fiir
den Hochwasserschutz (G Kap. Il 2.5.4(9) / (10)) in den Darstellungen enthalten.

Sudlich der Kernstadt befindet sich das Trinkwasserschutzgebiet Lutterspring. Dieses und das
bereits aufgehobene Trinkwasserschutzgebiet Puritzmihle sind zudem noch als Vorrangge-
biete fur die Trinkwassergewinnung (Z Kap. Il 2.5.2 (6)) enthalten. Die Darstellungen der Vor-
ranggebiete sind dabei deutlich umfangreicher als die Schutzgebietsabgrenzung des Trink-
wasserschutzgebietes Lutterspring und des ehemaligen Trinkwasserschutzgebietes Puritz-
muhle. Da die Grundlage fur die Festlegung das Regionale Raumordnungsprogramm 1995
bildet, kdnnten mittlerweile ge&nderte Abgrenzungen zu der Abweichung gefiihrt haben oder
die in den Gebieten enthaltenen, zusatzlichen Flachen tragen auf andere Weise vorrangig zur
Deckung des Trink- und Brauchwasserbedarfs bei. An die Vorranggebiete schlieRen sich zu-
dem Vorbehaltsgebiete fur die Trinkwassergewinnung (G Kap. Ill 2.5.2 (7)) an, diese dienen
der grundsatzlichen Sicherung bedeutender Wasservorkommen fur die zukinftige Versor-
gung. Der Bedeutung fur die Trinkwassergewinnung entsprechend befinden sich in Lelm, am
Lutterspring, am Rieseberg sowie sidlich von Sunstedt Vorrangflachen fur Wassergewin-
nungsanlagen (Z Kap. 111 2.5.3 (1)).

Entlang der BundesstraRe 1 werden umfangreiche Vorbehaltsgebiete fur die Landwirtschaft
aufgrund des hohen, natiirlichen, standortgebunden Ertragspotentials (G Kap. Il 2.1 (6)) und
Il 3 (3)) ausgewiesen. Die Ackerflachen verfigen hier in der Regel Uber mittlere bis aul3erst
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hohe Ackerzahlen und werden daher grundsatzlich durch die Raumordnung fur die Landwirt-
schaft gesichert. Die Vorbehaltsflachen umschlieBen die Ortslagen von Bornum, Lelm, Ko-
nigslutter und Sunstedt nahezu vollstandig.

Vorranggebiete zur Rohstoffgewinnung (Z Kap. 11l 2.3 (3)) bestehen nordlich und dstlich von
Uhry fur Quarzsande und stdwestlich von Kdnigslutter fir Naturwerkstein. Flachen fir die
grundsatzliche Sicherung bedeutender Rohstoffvorkommen (Vorbehaltsgebiete G Kap. 11l 2.3
(4)) werden zwischen Boimstorf und Glentorf fiir Ton, nordwestlich von Konigslutter sowie sid-
Ostlich von Grof3 Steinum fir Quarzsande durch den Regionalplan ausgewiesen.

Die Ortslagen werden als vorhandener Siedlungsbereich bzw. als bauleitplanerisch gesichert
erfasst.

2.1.2 Plangebiet

Das Plangebiet bildet den siiddstlichen Siedlungsrand der Ortschaft Bornum. Die Ortschaft
Bornum selbst ist nicht mit einer speziellen landes- oder regionalplanerischen Aufgabenstel-
lung versehen. Das Areal umfasst rd. 0,56 ha Ackerflache.

Die Stadt kommt mit der Planung ihrer Aufgabe nach, die kommunalen Infrastrukturen/ Be-
treuungseinrichtungen bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. Da die Flache nicht eindeutig dem
Innenbereich zuzuordnen ist, wird die vorliegende Aufstellung des Bebauungsplans notwen-
dig, um die Errichtung zu realisieren.

Im Regionalen Raumordnungsprogramm fiir den Gro3raum Braunschweig ist das Plangebiet
als Vorbehaltsgebiet fir die Landwirtschaft aufgrund hohen, natirlichen, standortgebundenen
landwirtschaftlichen Ertragspotenzials (11l 2.1 (6) und Il 3 (3) — Grundsatz der Raumordnung)
sowie als Vorbehaltsgebiet fur die Erholung (Il 2.4 (5) — Grundsatz der Raumordnung) und als
Vorbehaltsgebiet fur die Natur und Landschaft (Il 1.4 (9) — Grundsatze der Raumordnung)
enthalten. Ziele der Raumordnung werden durch die Planung somit nicht verletzt. Allerdings
sind auch die Grundsatze der Raumordnung bei der Abwéagung zu berticksichtigen.

Da die Ortslage von Bornum aber nahezu vollstandig von diesen Vorbehaltsgebiets-
darstellungen umgeben ist, kann dies aus Sicht der Stadt nicht zu einem generellen Planungs-
ausschuss fuhren. Das gilt vor allem dann, wenn dringliche Planungen zur bedarfsgerechten
Weiterentwicklung der kommunalen Infrastrukturen anstehen.

Die Bodenzahl fir das Plangebiet betragt laut den Schéatzkarten des Niederséchsischen
Bodeninformationssystems 75. Die Btden sind somit als gut ertragsfahige Ackerflachen
anzusehen. Allerdings ist die Ortslage von Bornum fast vollstandig von solchen und noch
hoherwertigen Béden umgeben und da der Zugriff auf mdoglicherweise schlechtere
Ackerflachen fehlt, kann die Inanspruchnahme dieses Areals nicht vermieden werden. Die
Stadt hat bei der Auswahl in die Bewertung zudem einflieRen lassen, dass das Plangebiet
Bestandteil einer kleinen Ackerparzelle ist, die direkt an die Ortslage von Bornum anschlief3t
und auf zwei Seiten bereits umgeben von Siedlungsstrukturen und dementsprechend
vorgepragt ist. Des Weiteren ist die Flache durch die 2019 erfolgte 51. Anderung des
Flachennutzungsplans bereits fur eine bauliche Entwicklung vorbereitet und die
raumordnerischen Belange wurden entsprechend abgearbeitet.
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Hinsichtlich der Darstellungen von Vorbehaltsgebieten fir die Natur und Landschaft sowie fir
die Erholung wird darauf verwiesen, dass das Plangebiet mit Hinblick auf die aktuelle Nutzung
als Acker sowie unter Berucksichtigung der einschlagigen Planwerke keine besondere
Bedeutung fir die 0.g. Funktionen erfullt.

Aus den o.g. Griinden befindet sich die Planung nach Ansicht der Stadt nicht im Widerspruch
zu den landes- und regionalplanerischen Vorgaben.

2.2 Flachennutzungsplan

Der Flachennutzungsplan der Stadt Kénigslutter am Elm trat 1980 in Kraft und ist mit Stand
der 59. Anderung wirksam und stellt fiir den Plangeltungsbereich Wohnbauflachen dar.

Die 51. Anderung des Flachennutzungsplans, die bereits 2019 Wirksamkeit erlangt hat, berei-
tete das Plangebiet fur die bauliche Entwicklung durch die Uberplanung mit Wohnbauflachen
bereits vor. Da Kindergarten zur zulassigen Nutzungskategorie in den aus Wohnbauflachen
Ublicherweise entwickelbaren Gebietskategorien zahlen, kann nicht unterstellt werden, dass
die vorliegende Festsetzung von Gemeinbedarfsflachen fir einen Kindergarten und somit der
Bebauungsplan nicht als aus der Flachennutzungsplandarstellung (Wohnbauflachen) im Er-
gebnis gem. § 8 Abs. 2 BauGB entwickelt anzusehen ist.

2.3 Bebauungsplane

Verbindliche Bauleitplane/ Satzungen existieren bisher nicht fir den Plangeltungsbereich. Fir
die ndrdlich angrenzende Flache wurde in den vergangenen Jahren die Planung und Umset-
zung eines neuen Wohngebietes fiir Bornum betrieben. Das Baugebiet ist weitgehend fertig-
gestellt. Die vorliegende Ausweisung der zweckbestimmten Gemeinbedarfsflache wird vorge-
nommen, um das konkrete Baurecht und somit die Umsetzung des Vorhabens zu gewahrleis-
ten.

2.4 Landschaftsplanung

Zur Beurteilung des Plangeltungsbereiches hinsichtlich seiner Bedeutung fur das Schutzgut
Landschaft bzw. Landschaftserleben wurden der Landschaftsrahmenplan fir den Landkreis
Helmstedt sowie der Landschaftsplan der Stadt Konigslutter herangezogen. Es ist allerdings
voranzustellen, dass fir das Plangebiet hinsichtlich seiner Bedeutung fiir das Schutzgut Land-
schaft aufgrund der Lage, direkt an der Ortslage von Bornum und auf zwei Seiten bereits um-
geben von Siedlungsstrukturen, von keiner wesentlichen Funktion auszugehen ist. Westlich
grenzen Garten vorhandener Wohnbebauung an das Plangebiet an. Sudlich und 6stlich befin-
det sich die offene Feldflur mit Ackernutzung. Die bestehende Nutzung, die ebenfalls durch
eine intensive Ackernutzung gepragt ist, legt keine besondere Rolle des Plangebietes fur das
Schutzgut nahe.

Das Plangebiet befindet sich, wie die gesamte Ortslage innerhalb des Naturparks "EIm-Lapp-
wald" (8 34 NNatG). Konkrete landschaftsschutzbezogene Zuweisungen bestehen nicht fir
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das Plangebiet. Das Vorhaben 16st diesbezlglich aufgrund der Ausgangsituation keine erheb-
lichen Beeintrachtigungen aus.

Der Landschaftsrahmenplan bewertet das Plangebiet als wenig bis gar nicht beeintrachtigt
hinsichtlich der Voraussetzungen fur die Erholung in Natur und Landschaft. Der Landschafts-
plan erfasst das Plangebiet als weitrdumige, wenig gegliederte Ackergebiete und misst den
Flachen nur eine niedrigere Bedeutung fur das Landschaftsbild bei (Stufe II).

Es ist auRBerdem bei dem Vorhaben davon auszugehen, dass das Grundsttick eingefriedet und
mit Gehdlzpflanzungen gegeniber den angrenzenden Nutzungen abgetrennt wird. Dadurch
wird eine wirksame Einbindung des neuen Ortsrandes in das Landschaftsbild erzielt werden.
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3. Planinhalt

Mit der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans sollen die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen zur Errichtung einer neuen Kindertagesstatte in der Ortschaft Bornum geschaffen
werden.

- Flachen fur den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung "Kindergarten"

Die Planung betrifft ein ca. 5.600 m2 grofRes Grundstiick, welches sudlich an die Gemein-
destral3e Auf der Bunne angrenzt. Ziel der Planung ist es, die rechtliche Grundlage zur Errich-
tung einer neuen Kindertagesstatte zu schaffen, um die Kapazitaten der kommunalen Betreu-
ungseinrichtungen bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. Vor dem Hintergrund des vorhandenen
Wohnschwerpunktes in Bornum sowie der kirzlich erfolgten Entwicklung eines neuen Bauge-
bietes ist die Umsetzung des Vorhabens erforderlich. Aus diesem Grund setzt der vorliegende
Bebauungsplan eine Gemeinbedarfsflache mit der Zweckbestimmung "Kindergarten" fest. Da-
mit wird auRerdem sichergestellt, dass sich der Nutzungszweck des Grundstiicks auf die in-
tendierte Inanspruchnahme beschrankt und keine generelle Bebauungsmdglichkeit zulasst.

Mit Hinblick auf die geplante Inanspruchnahme und damit erwartbaren Flachenbedarf ist es
erforderlich die Grundflachenzahl (GRZ) auf 0,5 festzusetzen. Das beinhaltet, dass die Uber-
bauung durch Park- und Stellplatze mit ihren Zufahrten, Wege sowie Nebenanlagen im Sinne
des § 14 BauNVO auf insgesamt bis zu 75 % der Grundstiicksflache tberschritten werden
kann. Die Hohenentwicklung wird Gber die Begrenzung der maximal zuldssigen Vollgeschosse
auf Il beschrankt. Die dartber hinaus gehende Ausnutzbarkeit der Bauflachen wird Gber eine
Bauweise bestimmt, die aus Griinden der Flexibilitat bei der Umsetzung auch Geb&udelangen
Uber 50 m zul&sst.

Die Baugrenzen werden in Ermangelung anderer stadtebaulicher Orientierungspunkte grof3-
zUgig unter Beachtung eines Mindestabstandes gefasst. Sie halten einen Mindestabstand von
3 m zu den angrenzenden Flachen. Die landesbauordnungsrechtlichen Regeln bleiben hier-
von unberlhrt. Dass bedeutet, dass Hauptanlagen einen seitlichen Grenzabstand von der
Halfte ihrer Hohe zu den benachbarten Grundstticken einzuhalten haben. Die Ausnahme hier-
von bildet der Abstand der Baugrenzen zur 6stlichen Plangebietsgrenze. Da in diesem Bereich
Flachen zur ErschlieBung der siidlich gelegenen Areale vorgehalten werden sollen, halt die
Baugrenze hier einen gréRBeren Abstand, damit einer spateren Uberplanung keine Flachen
zum Opfer fallen, auf denen Hauptanlagen errichtet wurden.

Die Planung fiihrt auf dem Grundstiick zu einer erheblichen, erstmaligen Uberbauung. Vorha-
benbedingt ist mit einem intensiven Versiegelungsgrad zu rechnen. Insgesamt werden durch
die Planung teilweise erhebliche Eingriffe in die Schutzgiter des Naturhaushalts vorbereitet,
die durch Malinahmen ausgeglichen werden, welche die Stadt auf externen Flachen in ihrem
Kompensationsflachenpool bereits umgesetzt hat. Die Eingriffe in das Schutzgut Landschaft
bzw. Sach- und Kulturgiter bewegen sich nicht im erheblichen Umfang, ausgenommen der
Bedeutung der Flache als landwirtschaftliche Produktionsstelle aufgrund schutzwirdiger Bo-
den. Die Bedeutung ist im Rahmen der Kompensation besonders zu wirdigen.

Die ErschlieBung des Grundstiicks ist dem Grunde nach durch die Anbindung an die beste-
hende Gemeindestral’e Auf der Blinne bereits gegeben. Die innere ErschlieBung und Zufahrt
ist im Rahmen der Objektplanung zu klaren und auf die baugenehmigungsrechtlichen Vor-
schriften abzustellen.
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Die bauordnungsrechtlich erforderliche Anzahl der Stellplatze ist auf dem Grundstiick der Kin-
dertagesstatte im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens nachzuweisen.

Die Abgrenzung des Bebauungsplans spart dstlich angrenzend einen ca. 10 m breiten Streifen
zu dem bestehenden Landwirtschaftsweg aus. Hier sollen fur die ggf. zukunftigen Bauentwick-
lungen, sudlich der geplanten Kindertagesstatte, Flachen fur eine ErschlieBungsstral3e freige-
halten werden. Diese Mdglichkeit sollte bei der Planung der Kita nicht nur hinsichtlich der Zu-
fahrtssituation mitgedacht werden.

Die Ver- und Entsorgung des Grundstiicks kann problemlos durch die Erweiterung bestehen-
der Systeme sichergestellt werden. Im Plangebiet befinden sich It. Beteiligungsverfahren keine
Trassen. Allerdings befinden sich im Bereich der nordlich angrenzenden Strafl3e Ver- und Ent-
sorgungsleitungen. Leitungsschutzbereiche kénnen somit im Rahmen des Planvollzugs und
der Einbindung in der Ver- und Entsorgungssysteme betroffen sein.

Es ist im Rahmen der Umsetzung zu klaren, ob die Leitung in die Ausflihrungsplanung inte-
griert werden kann oder ob eine Verlagerung vom Vorhabentrager koordiniert werden muss.

Mit der Umsetzung des Vorhabens wird es zu einer erstmaligen, intensiven Uberbauung im
Plangebiet kommen. Im Zuge dessen ist mit einer Beeintrachtigung der abflussmindernden
Wirkung zu rechnen. Die Menge an Niederschlagswasser kdnnte infolgedessen zunehmen.
Ziel der Planung ist es, dass eine Bewirtschaftung des anfallenden Niederschlagswassers im
Plangebiet erfolgt und keine zusatzlichen Mengen in die Vorflut eingeleitet werden. Grundséatz-
lich sind die Voraussetzungen hierfur gegeben. Bei den anstehenden Béden handelt es sich
um Sandléssgebiete, die wasserdurchlassig sind. Die Flurabstande zu wasserfiihrenden
Schichten sind auf Grund des einschlagigen Kartenmaterials sowie der Ortskenntnis ebenfalls
als ausreichend fiir eine lokale Bewirtschaftung zu bewerten.

Auf Basis eines zwischenzeitlich stattgefundenen Abstimmungstermins mit den Wolfsburger
Entwasserungsbetrieben ist eine Einbindung des Plangebietes zur Gewéahrleistung der Ent-
sorgung prinzipiell moéglich. Allerdings ist die Einleitmenge auf 17 I/s begrenzt. Dartiberhinaus-
gehende Mengen Niederschlagswasser sind durch geeignete Malinahmen (Zisternen, Rigo-
len, Retentionsanlagen usw.) im Plangebiet zurtickzuhalten. Zur Gewahrleistung der Ver- und
Entsorgung wird die maximale Einleitmenge als Festsetzung aufgenommen.

Des Weiteren ist es mit Hinblick auf haufiger werdende Starkregenereignisse und zur Rick-
haltung bei Uberflutungsereignissen geplant, auf dem Grundstiick eine Versickerungsmulde
auf3erhalb der eigentlichen Kindergartenflichen anzulegen. Da diese aber aus rechtlicher
Sicht nicht zwingend erforderlich ist und keiner speziellen Festsetzung fir die Zulassigkeit be-
darf, wird auf eine entsprechende Vorgabe im Bebauungsplan verzichtet.

Signifikante immissionsschutzrechtliche Konflikte werden mit Blick auf das Vorhaben, den Nut-
zungen in der Umgebung sowie mit Hinblick auf den Abstand zur Bundesstral3e 1 nicht aus-
gelost. Aufgrund der dstlich angrenzenden, nach wie vor landwirtschaftlich genutzten Flachen
ist darauf hinzuweisen, dass Immissionen durch die Bewirtschaftung (Staube, Gerliche, Larm)
in das Plangebiet hineinwirken kénnen. Diese sind im ortstiblichen Umfang zu tolerieren. Es
ist bei der Umsetzung des Vorhabens auRerdem darauf zu achten, dass bei der Anpflanzung
von Geholzen die phytosanitaren Bedurfnisse der angrenzenden Ackerflachen nicht beein-
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trachtigt werden. Zudem ist die Aufrechterhaltung der agrarstrukturellen ErschlieBung der Fla-
chen zu gewahrleisten. Es sollte vermieden werden, dass die Zufahrt zu den Schlagen durch
parkende Fahrzeuge auf der Gemeindestral3e blockiert beeintrachtigt wird. Bewirtschaftungs-
erschwernisse sind aufgrund der Nutzung und der Abstande aber generell nicht zu beflrchten.
Im Zuge der Umsetzung sollten aul3erdem in Abstimmung mit der lokalen Landwirtschaft be-
stehende Drainagen und Entwasserungen aufgenommen und neu eingebunden werden.

MalRnahmen der Grinordnung werden aus bauleitplanerischer Sicht nach Auffassung der
Stadt nicht erforderlich. Es ist davon auszugehen, dass es bei der Planung und der Umsetzung
des Vorhabens zu entsprechenden Einfriedungen, Gehdlzpflanzungen und zur Anlage von
Grunflachen kommen wird. Das planerische Defizit soll durch die Zuordnung von Mafnahmen
aus dem stadtischen Flachenpool erfolgen.

Altlasten, Bodenverunreinigungen usw. sind fur das Plangebiet nicht bekannt und auch auf-
grund der bestehenden Nutzung nicht zu erwarten. Ein konkreter Verdacht tiber die Belastung
der Flachen im Plangebiet durch Abwurfkampfmittel liegt nach den Informationen der Stadt
nicht vor und ist auch als unwahrscheinlich anzusehen. Dennoch wurde keine Luftbildauswer-
tung durchgefiuhrt, weshalb der allgemeine Verdacht auf Kampfmittel gilt. Es wird empfohlen,
vor der Umsetzung eine Auswertung durchzufiihren.

Das Landesamt fiur Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) hat mit Schreiben vom
30.10.2024 darauf aufmerksam gemacht, dass im Untergrund des Standorts lésliche Sulfat-
gesteine in Tiefen < 200m u. GOK zu erwarten sind, in denen mitunter Auslaugung stattfindet
und Verkarstung bekannt ist. Im n&heren Umfeld ist in mehr als 200 m Entfernung sudlich des
Standorts ein Erdfall bekannt. Es besteht eine Gefahrdung durch neu auftretende Erdfélle.

Formal ist dem Standort fir Wohngebaude mit bis zu zwei Vollgeschossen und/oder mit bis zu
zwei Wohneinheiten die Erdfallgefahrdungskategorie 3 zuzuordnen, sofern die detaillierte Bau-
grunderkundung keine weiteren Hinweise auf Subrosion/Verkarstung erbringt (gem. Erlass
des Niedersachsischen Sozialministers "Baumafinahmen in erdfallgefahrdeten Gebieten" vom
23.2.1987, Az. 305.4 - 24 110/2 -). Im Rahmen von BaumalRnahmen am Standort empfiehlt
das Landesamt beziiglich der Erdfallgefahrdung entsprechende konstruktive Sicherungsmal3-
nahmen vorzusehen. Weiterfuhrende Informationen dazu unter www.lbeg.niedersachsen.de >
Geologie > Baugrund > Subrosion > Hinweise zum Umgang mit Subrosionsgefahren.

Laut den Kartenwerken des Niedersachsischen Bodeninformationssystems stehen im Plange-
biet gering bis mafiig konsolidierte feinkornige, bindige Lockergesteine an. Der Baugrund wird
als nicht hebungs- und setzungsempfindlich eingestuft. Es sind die tblichen lastabhangigen
Setzungen gut tragfahiger Locker- und Festgesteine zu erwarten.

In Vorbereitung des Planvollzugs wird ein Baugrund- und Bodengutachtens erstellt werden.
Die darin enthaltenen Empfehlungen fir Griindungs- und Konstruktionsmafinahmen werden
zu beachten sein. Auf dieser Grundlage wird entschieden, ob eine ingenieurgeologische Er-
kundung des Baugrundes durchzufiihren ist.

Das Plangebiet befindet sich nach Auskunft der Kreisarchaologie in der Nahe zu archéologi-
schen Fundstellen und aufgrund der topografisch ginstigen Bedingungen ist beim Abtrag der Mut-
terbodenschicht damit zu rechnen, dass archaologische Bodenfunde in Form von Siedlungsgru-

Stand: 25.03.2025 Stadt Konigslutter am Elm = Dr.-Ing. W. Schwerdt Biro fur Stadtplanung Seite 10/32
Braunschweig = M. Sc. H. Lindenlaub


file://///schwerdt.lan/dfs/share/Daten-BS/__Gem_N/Königslutter_S/Nr%208%20Kita%20auf%20der%20Bünne%20(OT%20Bornum)/_Texte/www.lbeg.niedersachsen.de%20%3e%20Geologie%20%3e%20Baugrund%20%3e%20Subrosion%20%3e%20Hinweise%20zum%20Umgang%20mit%20Subrosionsgefahren
file://///schwerdt.lan/dfs/share/Daten-BS/__Gem_N/Königslutter_S/Nr%208%20Kita%20auf%20der%20Bünne%20(OT%20Bornum)/_Texte/www.lbeg.niedersachsen.de%20%3e%20Geologie%20%3e%20Baugrund%20%3e%20Subrosion%20%3e%20Hinweise%20zum%20Umgang%20mit%20Subrosionsgefahren

Begriindung mit Umweltbericht = Bebauungsplan Bornum Nr. 8 "Kita Auf der Biinne" in der Ortschaft Bornum

ben, Steinsetzungen, Keramik und Knochen von Bestattungen oder auch Grabgruben angeschnit-
ten oder zerstort werden. Daher sind die Erdarbeiten zwei Wochen vor deren Beginn der Unteren
Denkmalschutzbehorde, Kreisarchéologie (Frau Palka, Tel. 05351/121-2205), mitzuteilen. Die
Erdarbeiten sind in Absprache mit der unteren Denkmalschutzbehérde gem. § 13 des Nds. Denk-
malschutzgesetzes (NDSchG) in Anwesenheit einer archéologischen Fachkraft durchzufiihren.
Die Mutterbodenschicht ist mit einem rtickwérts arbeitenden Bagger mit glatter Grabenschaufel
(Breite 2,50 m) unter arch&ologisch-fachlicher Anleitung abzuziehen.

Um sicherzustellen, ob sich archaologische Substanz im Boden befindet, werden durch die Be-
horde fachgerechte Prospektionen im Vorfeld wie Baggersondagen oder Begehungen empfohlen.
Auf diese Weise konnten frihzeitig ggf. notwendige archéologische Dokumentations- und Ber-
gungsarbeiten vor dem eigentlichen Baubeginn stattfinden oder abgeschlossen sein.

Generell gilt, dass bei den Erdarbeiten auf Bodenfunde (z. B. Keramikscherben, Knochen, Boden-
verfarbungen, Steinsetzungen) besonderes Augenmerk zu halten ist. Bodenfunde sind unverziig-
lich gegentber der Unteren Denkmalbehorde (Ansprechpartnerin: Frau Palka unter der Durchwabhl
-2205), dem Landesamt flir Denkmalpflege, Stltzpunkt Braunschweig (Herrn Uhlig, Tel. 0531/121-
606-10) oder der Gemeinde gem. § 14 Abs. 1 NDSchG (Nieders. Denkmalschutzgesetz) zu mel-
den.

Maoglicherweise auftretende Funde oder Befunde sind gem. 88 14 und 15 NDSchG zu sichern. Die
Fundstelle ist unverandert zu lassen und vor Schaden zu schitzen. Vorsorglich wird darauf hinge-
wiesen, dass die Unterlassung der o. g. Anzeigepflicht bei der unteren Denkmalschutzbehdérde als
Ordnungswidrigkeit geahndet werden kann.

Die erforderlichen MalRhahmen flir den vorbeugenden Brandschutz sind im Baugenehmigungs-
verfahren mit dem zustandigen Brandschutzpriifer und der Freiwilligen Feuerwehr abzustimmen.

4. Hinweise aus Sicht der Fachplanung

- Ver- und Entsorgung

Der Landkreis Helmstedt hat mit Stellungnahme vom 25.09.2024 mitgeteilt, dass sich das
Grundstick in einem Gebiet befindet, in dem Einschrénkungen fir die Erdwarmenutzung
durch Sonden vorhanden sind. Daher ist fir solche Anlagen eine wasserrechtliche Erlaubnis
erforderlich. Eine Erdwarmekollektoranlage ist in jedem Falle anzeigepflichtig. Ob eine
wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich ist, kann erst nach Vorlage des Baugrundgutachtens
entschieden werden. Der Antrag ist mindestens vier Wochen vor Baubeginn bei der unteren
Wasserbehorde zu stellen. Die o.g. Online-Bohranzeige kann, wenn sie vom Bauherrn
unterzeichnet und mit den in der Bohranzeige aufgefihrten Unterlagen vervollstandigt wurde,
als wasserrechtlicher Antrag eingereicht werden.

Der Landkreis verweist dazu auf den "Leitfaden Erdwarmenutzung in Niedersachsen”, der
unter https:/nibis.Ibeg.de/DOl/dateien/GB 24 Text 2 2022 web.pdf als PDF-Datei zur
Verfugung steht. Die Vorschriften der AwSV sind zu beriicksichtigen sowie ggf. die
Anforderungen fur Anlagen mit einer Jahresheizarbeit von mehr als 72.000 kWh/a.
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Die Vodafone GmbH hat mit Stellungnahme vom 16.10.2024 Folgendes mitgeteilt:

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens, deren
Lage auf den beiliegenden Bestandsplanen dargestellt ist. Wir weisen darauf hin, dass unsere
Anlagen bei der Bauausfuhrung zu schitzen bzw. zu sichern sind, nicht Uberbaut und
vorhandene Uberdeckungen nicht verringert werden diirfen.

Sollte eine Umverlegung oder Baufeldfreimachung unserer Telekommunikationsanlagen
erforderlich werden, benétigen wir mindestens drei Monate vor Baubeginn lhren Auftrag an
TDRA-N.Hannover@vodafone.com, um eine Planung und Bauvorbereitung zu veranlassen
sowie die notwendigen Arbeiten durchfiihren zu kénnen.

Wir weisen Sie ebenfalls darauf hin, dass uns ggf. (z. B. bei stadtebaulichen
SanierungsmalRnahmen) die durch den Ersatz oder die Verlegung unserer
Telekommunikationsanlagen entstehenden Kosten nach § 150 (1) BauGB zu erstatten sind.

(wird im Verlauf des weiteren Planverfahrens erganzt)

5. Ablauf des Planverfahrens

- Frihzeitige Offentlichkeitsbeteiliqgung

Die friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB hat im Rahmen einer Ausle-
gung im Rathaus der Stadt Kdnigslutter am EIm vom 25.09.2024 zum 30.10.2024 stattgefun-
den. Es bestand Gelegenheit zur Erdrterung der Planungsabsichten.

- Frihzeitige Beteiligung der Behdrden/ Nachbargemeinden

Die Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange wurden gem. 8 4 Abs. 1 BauGB so-
wie die Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 25.09.2024 zur Ab-
gabe einer Stellungnahme bis zum 30.10.2024 aufgefordert. Es sind Stellungnahmen einge-
gangen, die zu einer Uberarbeitung der Begriindung und Aufnahme von erganzenden Hinwei-
sen gefuhrt haben.

- Verodffentlichung/ Beteiligung der Behdrden und Nachbargemeinden

Zum Planverfahren gem. 8 3 Abs. 2 BauGB hat die Veroffentlichung des Planentwurfs im In-
ternet auf der Seite der Stadt stattgefunden. Zusatzlich wurden die Unterlagen im Rathaus der

Stadt Konigslutteram EImvom ............... biszum ................. zur Einsichtnahme ausgelegt.
Die Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange und die Nachbargemeinden wurden
gem. 8 4 Abs. 2 bzw. § 2 Abs. 2 BauGB mit Datum vom ...................... angeschrieben und

zu einer Stellungnahme innerhalb der Veréffentlichungsfrist aufgefordert.
Die im Rahmen der einzelnen Verfahrensschritte vorgebrachten Gesichtspunkte wurden zum
Gegenstand der Abwéagung gem. 8 1 Abs. 6 BauGB gemacht.
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6. Zusammenfassende Erklarung
6.1 Planungsziel

6.2 Berticksichtigung der Umweltbelange und der Beteiligungsverfahren/ Abwéagung

7. Kosten flr die Stadt

Malnahmen, durch die Kosten fiir die Stadt entstehen, sind voraussichtlich nicht erforderlich.
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Teil Il - Umweltbericht

1. Einleitung

Der Anlass der Planung ist die Errichtung einer neuen Kindertagesstatte im Plangebiet fur die
Ortschaft Bornum zum Zwecke der bedarfsgerechten Entwicklung der kommunalen Infrastruk-
turen und Betreuungseinrichtungen.

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan werden fir ein Grundstiick im dstlichen Bereich der
Ortslage von Bornum, an der Gemeindestral3e Auf der Bunne, die bauplanungsrechtlichen
Voraussetzungen zur Errichtung einer Kindertagesstétte geschaffen. Es handelt sich hierbei
um ein konkretes Vorhaben durch die Stadt. Ziel des Bebauungsplans ist die Ausweisung von
Gemeinbedarfsflachen mit der Zweckbestimmung ,Kindergarten® auf Aul3enbereichsflachen,
das Plangebiet umfasst rd. 5.600 mz.

Die Stadt fuhrt aus diesem Grund, begleitend zur Planung, eine Umweltpriifung durch, die sich
im folgenden Bericht niedergeschlagen hat. Der Bebauungsplan ermdglicht durch seine Fest-
setzungen erstmalig eine bis zu 75%ige Versiegelung auf den bisher véllig unbebauten Fla-
chen. Es ist im Zuge dessen mit signifikanten Beeintrachtigungen fur die naturrdumlichen
Schutzguiter zu rechnen.

Diese Eingriffe, die durch die Planung ermdéglicht werden, sollen durch die Zuordnung entspre-
chender Malinahmen auf externen Flachen aus dem Kompensationsflachenpool der Stadt
ausgeglichen werden. Hierbei wird auf die bestehende Okokonto-MaRnahme aus dem Fla-
chenpool der Stadt in Form der Streuobstwiese am Weingarten zuriickgegriffen. Aufgrund nut-
zungsbezogener Anspriiche im Plangebiet, wird auf eine Umsetzung von MaRnahmen im Gel-
tungsbereich verzichtet.

1.2 Ziele des Umweltschutzes

Die Stadt berticksichtigt bei der Aufstellung des Bebauungsplans inshesondere folgende, in
den einschlagigen Fachgesetzen und Normen festgelegte Ziele des Umweltschutzes:

e Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft 3)
e  Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen #) °)

e Schutz des Bodens®)’)8)

e  Schutz von Kulturgttern®)

Konkrete Ziele und Bewertungsmalfistdbe wurden aus den umweltbezogenen Darstellungen
und Festlegungen des Regionalen Raumordnungsprogramms, des Landschaftsrahmenplans
fur den Landkreis Helmstedt, des Landschaftsplans und des Flachennutzungsplans der Stadt

3) Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
5) DIN 18005 ("Schallschutz im Stadtebau")
6) Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG)
) Landerarbeitsgemeinschaft Abfall: Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfal-
len: Teil Il: Technische Regeln fiir die Verwertung, 1.2 Bodenmaterial (TR Boden)

8) Baugesetzbuch
9 Niedersachsisches Denkmalschutzgesetz (DSchG ND)
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Kdnigslutter am Elm sowie dem Map-Server des Niedersachsischen Landesbetriebs fir Was-
serwirtschaft, Kisten- und Umweltschutz (NLWKN) und der Bodenkarten des Landesamtes
fur Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) abgeleitet und dem vorgefundenen Bestand ge-
genubergestellt.

Die Erkenntnisse von Luftbildauswertungen und Begehungen des Plangebietes wurden der
Planung gegentbergestellt. Auf dieser Grundlage erfolgte die Beurteilung, welche umweltbe-
zogenen Auswirkungen von der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind. Die Beur-
teilungen werden im Rahmen des weiteren Aufstellungsverfahrens durch Informationen aus
gaf. zu erstellenden Fachuntersuchungen noch erganzt.

Zur ausreichenden Beriicksichtigung der Vermeidung und des Ausgleichs voraussichtlich er-
heblicher Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfahig-
keit des Naturhaushalts wurde eine Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz vor-
genommen, deren Ergebnis im Nachfolgenden wiedergegeben ist.

Im Ergebnis wurde eine Abarbeitung durch Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung vorgenom-
men.

2. Bestandsaufnahme, Entwicklungsprognosen und Bewertung der erheblichen
Umweltauswirkungen

2.1 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

a) Naturrdumliche Schutzgiter

Das Plangebiet ist in den Darstellungen des regionalen Raumordnungsprogramms als Vorbe-
haltsgebiet fiir Natur und Landschaft enthalten. Allerdings wird diese Zuweisung nicht durch
die Fachplanungen untermauert. Sowohl der Landschaftsrahmenplan, der Landschaftsplan
der Stadt als auch die fachbezogenen Planwerke des NLWKN attestieren nur eine Grundbe-
deutung des Plangebietes fir die naturrdumlichen Schutzgiter. Das Plangebiet verfiigt somit
Uber keine herausgehobene Bedeutung.

Planbedingte Auswirkungen auf die naturraumlichen Schutzguter beschranken sich indes auf
baubedingte Beeintrachtigungen durch Larm, Licht, Staub usw. sowie durch eine planbe-
dingte, erstmalige Versiegelung, die sich negativ auf einige der naturraumlichen Schutzgiter
auswirken wird.

Auf der Grundlage der drtlichen Bestandsaufnahme (April 2024), Luftbildauswertungen und
unter Berlicksichtigung des Landschaftsplans Gberplant der Bebauungsplan ausschlief3lich in-
tensiv genutzte Ackerflache (AT Basenreicher Lehm-/Tonacker) mit einer geringen Wertstufe.
Wahrend sich ndrdlich und westlich angrenzend die vorhandene Ortslage von Bornum an-
schlieRRt, befinden sich im Siiden bis zur BundesstraRe ebenfalls kleinere Acker. Im Osten
schliel3t sich die offene Feldflur an.

Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften

Durch die zu erwartende Versiegelung im Plangebiet ist mit einem Verlust an Lebensraumen
fiir die Arten der Ackerfluren im Ubergangsbereich zu den Siedlungsrandern zu rechnen. Der
Landschaftsrahmenplan spricht bestenfalls von einer Grundbedeutung des Plangebietes fir

Stand: 25.03.2025 Stadt Konigslutter am Elm = Dr.-Ing. W. Schwerdt Biro fur Stadtplanung Seite 15/32
Braunschweig = M. Sc. H. Lindenlaub



Begriindung mit Umweltbericht = Bebauungsplan Bornum Nr. 8 "Kita Auf der Biinne" in der Ortschaft Bornum

Arten und Lebensgemeinschaften. Wie alle Flachen im Aul3enbereich ist das Plangebiet im
Landschaftsplan als Kerngebiet flr das Rebhuhn ausgewiesen. Nach der Begehung der Fla-
che sowie unter Auswertung der sonstigen Planwerke ist unter Berticksichtigung der Ausstat-
tung und der Planumgebung nicht mit dem Vorkommen besonders oder streng geschutzter
Arten — auch nicht dem Rebhuhn - zu rechnen. Eine mégliche Beeintréachtigung durch Lebens-
raumverlust von Offenland-Vogelarten durch Vergrof3erung des Meidungsbereiches kann in
diesem Fall ausgeschlossen werden, da das ndrdlich angrenzende Baugebiet dies bereits
ausldst und die Flachen in Richtung Stden aufgrund der bestehenden Kulisse durch die Bun-
desstral3e, Baume und Siedlungsstrukturen nicht geeignet sind.

Zur Absicherung der artenschutzrechtlichen Einordnung der Flache wurde eine artenschutz-
rechtliche Potentialanalyse 1°) fiir das Plangebiet erstellt. Um im Planungsvorhaben arten-
schutzrechtliche Konflikte erkennen zu kénnen, wurde eine Habitatpotenzialanalyse fir Brut-
vogel durchgefiihrt. Dort gelangte man zu dem Ergebnis, dass aufgrund seiner Biotoptypen-
ausstattung das Bebauungsplangebiet zwar ein potenzielles Habitat fur Feldbriter und Brut-
vogel der Ruderalfluren, also der Gras- und Staudenfluren darstellt. Das Bebauungsplangebiet
aufgrund seiner geringen GroRRe von 0,5 ha und einer Ausdehnung von jeweils ca. 75 m in
Ost-West-Richtung und in Nord-Siid-Richtung zu kleinflachig ist als Bruthabitat fur Feldbriter
und Brutvogel der Ruderalfluren. Durch die geringe FlachengroRe werden artspezifische Min-
destabstdnde zu randlichen Vertikalkulissen durch Gehdlze und Gebaude am sudostlichen
Siedlungsrand von Bornum sowie artspezifische Flucht- und Effektdistanzen zu optischen und
akustischen Storeinflliissen als Folge einer hohen Frequentierung des angrenzenden Feldwirt-
schaftsweges durch Spazierganger (mit und ohne Hund), Radfahrer und Autofahrer unter-
schritten.

Durch die Planrealisierung besteht also keine Betroffenheit von Fortpflanzungsstatten von Vo-
gelarten der Felder und der Ruderalfluren. Aufgrund fehlender Gehdlze hat das Bebauungspl-
angebiet kein Habitatpotenzial fur Brutvdogel der Baum- und Strauchbiotope. Potenzielle Brut-
vogelarten der Geholzbestande in den Garten am siuddstlichen Siedlungsrand von Bornum
und Brutvogelarten der Gebaude sind Kulturfolger und zahlen aufgrund ihrer geringen Flucht-
distanzen zu den wenig stérungsempfindlichen Brutvogelarten. Durch die Planrealisierung be-
steht also keineBetroffenheit von Fortpflanzungsstéatten von Vogelarten der Gehdlzbestande
und der Gebaude.

Durch die geplante Inanspruchnahme werden zwar intensive Ackerflachen durch ein Geb&aude
abgel6st, welches aber auch Grinflachen mit Gehélzstrukturen aufweisen wird und somit ein
strukturreicheres Lebensraumangebot gerade fir Busch- und Baumbriter zur Verfligung stellt.

Der dstlich des Plangebietes gelegene Feldrain weist It. den Zielen des Landschaftsplans eine
Eignung als Korridor fur den Springforsch auf und ist als geeigneter Bereich zur Umsetzung
von Mal3nahmen zur Verbesserung des Biotopverbundes in den Darstellungen enthalten. Da
diese Flachen nicht Gegenstand des vorliegenden Bebauungsplans sind, ist durch die Reali-
sierung nicht mit Einschrénkungen fir diese Entwicklungsziele zu rechnen.

Erhebliche Beeintrachtigungen sind daher zum jetzigen Zeitpunkt fir das Schutzgut durch die
Planung nicht zu erwarten, wenn z.B. Vorgaben zur Baufeldfreimachung eingehalten werden.

10 Dipl.-Biogeograf Hertrampf: Habitatpotentialanalyse fiir Brutvégel im Bebauungsplangebiet Nr. 8 ,Kita
Auf der Blinne“ in Bornum; Bremen; Feb. 2025
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Schutzgut Flache
Im Zuge der vorliegenden Planung werden Flachen zur Errichtung einer neuen Kindertages-

statte ausgewiesen. Die Flachen gehen im Zuge der Planung aber nicht verloren, sondern
werden einer anderen zweckdienlichen Nutzung zugefuhrt. Was im Rahmen der Beurteilung
negativ in die Bewertung einflie3t, dass es leider nicht vermieden werden kann auf sehr er-
tragsfahige Boden zuzugreifen.

Grundsatzlich ist nutzbare Flache ein begrenztes Gut und kann kaum vermehrt werden. Es ist
daher bei der Flacheninanspruchnahme darauf zu achten, dass mdéglichst sparsam mit dem
Schutzgut umzugehen ist und die planerischen Eingriffe auf das notwendige Maf3 reduziert
werden.

Malnahmen zum Rickbau an anderer Stelle stehen innerhalb des Stadtgebietes aktuell nicht
zur Verfiigung, so dass die Auswirkungen auf das Schutzgut als erheblich zu werten sind. Die
Beeintrachtigung tritt mit der Bauphase ein und ist dauerhaft (Betriebsphase).

Der Verlust der Flache ist als erheblicher Eingriff zu bewerten.

Schutzgut Boden
Das Plangebiet fur die neu zu errichtende Kita ist der Bodengrof3landschaft der Geestplatten

und Endmorénen zuzuordnen. Der natirliche Boden wird gemal3 der digitalen Bodenkarte
1: 50.000 durch Sandl6éf3gebiete aus mittleren Parabraunerden bestimmt. Als Bodenart domi-
nieren Pseudogleye aus geringmachtigen periglazialen Decken Uber Tonsteinen; ortlich ver-
gesellschaftet mit Braunerden; z.T. Pelosole aus Tonsteinverwitterung. Das pflanzenverfig-
bare Wasser ist mit 200 mm bis 250 mm als hoch einzustufen.

Die Gefahrdung der Bodenfunktionen durch die Bodenverdichtung ist maRig. Die standortab-
hangige Verdichtungsempfindlichkeit der Béden ist als mittel einzustufen. AuRerdem formuliert
der Landschaftsrahmenplan eine weitere potentielle Gefahrdung der Bodenfunktionen fir Teil-
bereiche des Plangebietes durch Auswaschung der Béden mit Sickerwasser, weil unter Be-
zugnahme auf zeitweise bodenoffene Landwirtschaft keine dauerhafte Vegetation gewahrleis-
tet ist. Diese potentielle Gefahrdung wird im Geltungsbereich des Plangebietes allerdings ab-
nehmen, weil die zeitweise bodenoffenen Ackerflachen durch bebaute Flachen, Grin- und
Gehdlzflachen abgel6st wird.

Nach dem Landschaftsrahmenplan ist die Funktionsfahigkeit der Boden fir den Naturhaushalt
im Plangebiet nur maRig beeintrachtigt. Weitere Zuweisungen oder Entwicklungsziele werden
nicht formuliert.

Das Plangebiet befindet sich teilweise in einem Areal seltener Boden hinsichtlich Suchraume
schutzwirdiger Boden: Standorte mit Quellkalkausfallung. Diese Flure befinden sich meist in
der Nahe kalkreicher Quellen und zeichnen sich durch eine besondere Artenzusammenset-
zung durch den hohen Kalkgehalt aus. Hinzu kommt, dass es sich um Bdden mit einer hohen
naturlichen Fruchtbarkeit handelt. Die Bodenwertzahl liegt fiir die Flache bei 75, die Ackerzahl
bei 77.

Aufgrund der hohen natirlichen Bodenfruchtbarkeit besteht ein besonderer Schutzbedarf. Die-
sen schutzwirdigen Béden ist bei der Kompensationsermittlung eine besondere Berilicksichti-
gung beizumessen.
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Gemal § 2 Bundes-Bodenschutzgesetz erfillt Boden die folgenden Funktionen:

1. natirliche Funktionen als

a) Lebensgrundlage und Lebensraum fir Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorga-
nismen,

b) Bestandteil des Naturhaushalts, insbesondere mit seinen Wasser- und Nahrstoff-
kreislaufen,

c) Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium fir stoffliche Einwirkungen auf Grund der

Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften, insbesondere auch zum
Schutz des Grundwassers,

2. Funktionen als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte

3. Nutzungsfunktionen als

a) Rohstofflagerstéatte,

b) Flache fur Siedlung und Erholung,

c) Standort fur die land- und forstwirtschaftliche Nutzung,

d) Standort fur sonstige wirtschaftliche und offentliche Nutzungen, Verkehr, Ver- und
Entsorgung.

Im S. d. Leitfadens der Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz 1) sind die Auswir-
kungen der vorliegenden Bauleitplanung vor allem auf die Bodenfunktionen unter Nr. 1 und 2
zu betrachten.

Die natirlichen Funktionen unter Ziffer 1 sind durch die landwirtschaftliche Pragung noch wei-
testgehend vorhanden. Funktionen als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte sind nicht we-
sentlich beeintrachtigt, da sich bisherige Bodeneingriffe auf ca. 0,4 m Tiefe beschréanken. Dies
wird sich durch die geplante Nutzung in den Freibereichen sowie im Bereich moglicher An-
pflanzungen nicht wesentlich &ndern. Im Gegenteil, im Freibereich und der sich dort entwi-
ckelnden Grinflachen sowie im Bereich etwaiger Geholzflachen ist mit einer Verbesserung
hinsichtlich des Schutzgutes Boden zu rechnen. In den versiegelten Bereichen — hier gerade
im Bereich der Gebaude und Verkehrsanlagen — wird es wesentliche Eingriffe bis zu einer
Tiefe von rd. 1,50 bis 2,0 m geben.

Hinsichtlich ihrer Naturnahe besitzen Ackerflachen eine allgemeine Bedeutung fur Naturschutz
und Landschatft.

Im Bereich von Uberbauungen ist mit erheblichen Beeintrachtigungen fiir das Schutzgut zu
rechnen. Der Eingriff wiegt aufgrund der Hochwertigkeit der Boden fir die Landwirtschaft und
als schutzwirdiger Boden zudem starker und ist gesondert bei der Kompensation zu bertick-
sichtige. Die Zuordnung externer Ausgleichsmalinahmen in Form der Entwicklung einer Streu-
obstwiese mit extensivem Grunland, welche sich ebenfalls positiv auf die natirlichen Boden-
funktionen auswirkt, vermag diesen besonderen Kompensationsbedarf nicht in Gdnze abzu-
decken.

) Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO): Bodenschutz in der Umweltprifung nach
BauGB; 01/2009
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Schutzgut Wasser
Kriterium fir die Bearbeitung des Schutzgutes stellt der Natirlichkeitsgrad dar.

Informationsbasis fur die Bestandsdarstellung des Schutzgutes sind nachfolgende Quellen:
¢ Landschaftsrahmenplan Landkreis Helmstedt
e Landschaftsplan der Stadt Konigslutter am Elm
e Map- Server NLWKN und des LBEG
o Wirksamer Flachennutzungsplan
e Bodenubersichtskarte 1 : 50.000

Offengewésser sind im Plangebiet nicht vorhanden. Ostlich des Plangebiets befindet sich ein
landwirtschaftlicher Graben; Beeintrachtigungen durch die Planung sind aber nicht zu erwar-
ten.

Nach dem Landschaftsrahmenplan ist die Funktionsfahigkeit des Grundwassers im Plangebiet
im Ausgangszustand bereits als stark beeintrachtigt zu bewerten. Es besteht zudem ein hohes
Beeintrachtigungsrisiko durch Cadmium- und Nitratauswaschung sowie durch die mit der in-
tensiven Ackernutzung in Verbindung stehenden Eintragungsprozesse von Pflanzenschutz-
mitteln.

Die Grundwasserneubildungsrate fir das Plangebiet liegt im niedrigen bis mittleren Bereich,
nach aktuellen Informationen des Landesamtes flr Bergbau, Energie und Geologie bei 100
bis 150 mm/Jahr.

Durch Neuversiegelungen bisher unbebauter Flachen ist mit einer Erhdhung der Abflussrate
von in dem Baugebiet anfallendem Oberflachenwasser zu rechnen.

Die Beeintrachtigungen des Schutzgutes im Bereich der Neuversiegelungen sind erheblich;
kénnen jedoch durch ggf. mogliche Versickerung auf den Freiflachen des Grundstiicks mini-
miert werden. Nach Auswertung der Planwerke sind die Voraussetzungen fir eine lokale Be-
wirtschaftung aufgrund der Versickerungsfahigkeit der Boden im Plangebiet sowie durch den
Flurabstand grundsétzlich gegeben. Im Bereich der Freiflachen kann auch weiterhin eine di-
rekte Versickerung erfolgen.

Mit Hinblick auf die beobachtbare Zunahme von extremen Wetterlagen ist durch den Boden-
abtrag mit einer Beeintrachtigung der Flache hinsichtlich des Abflusses im Kontext von
Starkregenereignissen zu rechnen. Es wurden daher in Abstimmung mit dem Entwéasserungs-
trager Regelungen/ Vorgaben zur ordentlichen Bewirtschaftung anfallenden Niederschlags-
wassers getroffen.

Des Weiteren ist geplant, auf dem Grundstiick eine Versickerungsmulde auf3erhalb der eigent-
lichen Kindergartenflachen anzulegen. Da diese aber aus rechtlicher Sicht nicht zwingend er-
forderlich ist und keiner speziellen Festsetzung fiir die Zulassigkeit bedarf, wird auf eine ent-
sprechende Vorgabe im Bebauungsplan verzichtet.

Fur unbebaute Areale ist hinsichtlich des Schutzgutes eine Verbesserung gegeniiber der be-
stehenden Situation zu erwarten, da hier die Entstehung dauerhafter Vegetation zu erwarten
ist, die sich positiv auf die Bodenfunktionen auswirkt.
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Es ist davon auszugehen, dass die erheblichen Beeintrachtigungen durch Uberbauungen, die
durch die Planung ausgeltst werden durch die Zuordnung externer MalRnahmen aus dem
Ausgleichsflachenpool kompensiert werden kénnen.

Schutzgut Klima, Luft
Kriterium zur Beurteilung des Schutzgutes bildet der Naturlichkeitsgrad.

Informationsbasis fir die Bestandsdarstellung des Schutzgutes sind nachfolgende Quellen:
e Landschaftsrahmenplan Landkreis Helmstedt
e Landschaftsplan der Stadt Kénigslutter am EIm
e Map-Server NLWKN
o Wirksamer Flachennutzungsplan

GroRklimatisch betrachtet liegt das Stadtgebiet gemal? den Aussagen des Landschaftsrah-
menplans im Ubergangsbereich zwischen dem maritimen Klima Nordwestdeutschlands und
dem Bereich des Weser-Aller-Flachlandes zum kontinentalen Klima Mitteldeutschlands.

Das Plangebiet fiir die Kita ist aufgrund seiner Lage dem Ubergangsbereich zwischen den
Siedlungsrandern und der offenen Feldflur zuzuordnen. Eine grundlegende Funktion als Aus-
gleichsraum fir beeintrachtigte Wirkrdume mit hoher Kaltluftproduktivitat besteht im Aus-
gangszustand (It. Landschaftsplan), auch wenn Beeintrachtigungen aufgrund teilweise boden-
offener Bewirtschaftungsformen anzunehmen sind. Hinzu kommen weitere Beeintrachtigun-
gen durch die Nahe zum Siedlungsbereich mit den entsprechenden Nutzungen sowie durch
die sidlich gelegene, viel befahrene Bundesstrale 1. Der Landschaftsrahmenplan bewertet
die Funktionsfahigkeit der Flachen im Plangebiet fir das Schutzgut dementsprechend in der
Ausgangssituation bereits als stark beeintrachtigt.

Des Weiteren ist im Hinblick auf die Lufthygiene von einer grundséatzlichen Belastung durch
die auf den angrenzenden Flachen stattfindende ordnungsgemafe Landwirtschaft auszuge-
hen. Die Funktion des Plangebietes der Kita fir das Schutzgut Klima/ Luft ist trotz der o. g.
Einschrankungen als mittel einzustufen.

Fir das Schutzgut Klima/ Luft ist dieser Planbereich somit von Bedeutung (Wertstufe 2).

Durch die Uberbauung bisher unversiegelter Flachen wird die Verdunstungsrate und durch die
Schaffung stark hitzereflektierender Flachen die Luftfeuchtigkeit gesenkt. Die staubfilternde
Wirkung einer zumindest zeitweise geschlossenen Vegetationsdecke der Ackerflachen geht
bauart- und betriebsbedingt auf versiegelten Flachen ganzlich verloren. Die bisherige Aus-
gleichsfunktion der Ackerflache geht verloren. Dem steht allerdings auch die Entstehung von
Freiflachen mit einer dauerhaft geschlossenen Vegetationsdecke gegenuber. Diese besitzen
nicht nur staubfilternde Funktion, sondern tragen auch zu einer Reduzierung der Temperatur
und zur Sauerstoffbildung bei.

Durch die Bebauung und Versiegelung wird es zu einer Anderung der mikroklimatischen Ver-
haltnisse kommen; sie bewirkt tendenziell eine starkere Erwarmung und eine verminderte Ver-
dunstungsrate in Vergleich mit der bestehenden landwirtschaftlichen Flache.

Bezogen auf den Klimaschutz stellt jedwede Versiegelung oder Errichtung baulicher Anlagen
oder Gebaude eine Verschlechterung durch den Ressourcen- und Energieverbrauch dar. In-
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sofern ist bei Neubauten zur Realisierung energiesparender Bauweise Vorrang auf einen ge-
ringen End- respektive Primarenergieverbrauch der Gebaude mit einem hohen Anteil der Pri-
marenergie aus erneuerbarer Energie zu legen. Dieses wird durch das Gebaudeenergiegesetz
(GEG) - zuvor Energie-Einspar-Verordnung (ENEV) — mit unterschiedlichen Standards vorge-
geben.

In der Gesamtschau fuhrt die Planung zwar zu einer Beeintrachtigung des Schutzgutes, diese
ist allerdings unter Berlcksichtigung des bereits eingeschrankten Ausgangszustandes nicht
erheblicher Natur.

Im Ergebnis ist aufgrund der Planung nicht mit erheblichen Beeintrachtigungen fir das Schutz-
gut zu rechnen.

Schutzgut Landschaft
Wie bereits ausgefiihrt, bewertet der Landschaftsrahmenplan das Plangebiet als wenig bis gar

nicht beeintrachtigt hinsichtlich seiner Bedeutung fir die Vielfalt, Eigenart und Schénheit von
Natur und Landschaft. Der Landschaftsplan misst dem Plangeltungsbereich aber aufgrund
seiner Zuordnung als weitrdumige, wenig gegliederte Ackerflur eine niedrige Bedeutung fur
das Landschaftsbild bei. Das Plangebiet befindet sich, wie die gesamte Ortslage innerhalb des
Naturparks "Elm-Lappwald" (§ 34 NNatG).

Die drtliche Begehung fur das Plangebiet hinsichtlich seiner Bedeutung fir das Schutzgut
Landschaft hat ergeben, dass aufgrund der Lage, direkt an der Ortslage von Bornum und auf
zwei Seiten bereits umgeben von Siedlungsstrukturen, von keiner wesentlichen Funktion aus-
zugehen ist. Westlich grenzen Géarten vorhandener Wohnbebauung an das Plangebiet an.
Sudlich und 6stlich befindet sich die offene Feldflur mit Ackernutzung. Die bestehende Nut-
zung, die ebenfalls durch eine intensive Ackernutzung gepréagt ist, legt keine besondere Rolle
des Plangebietes fiir das Schutzgut nahe.

Erhebliche Beeintrachtigungen fur das Schutzgut sind vor allem auch aus dem Grund nicht zu
erwarten, da das Grundstulick eingefriedet und mit Geholzpflanzungen gegeniiber den angren-
zenden Nutzungen abgetrennt wird. Dadurch wird eine wirksame Einbindung des neuen Orts-
randes in das Landschaftsbild erzielt werden.

Schutzgut Mensch
Fur die Bewertung des Schutzgutes Mensch sind die Lebensqualitat des Menschen sowie die

gesunden Wohn- und Arbeitsverhéltnisse mafligebend. Dies wird i.d.R. anhand der Wohn- und
Umfeldfunktionen, den Erholungs- und Freizeitfunktionen sowie durch die Einhaltung der ein-
schlagigen Immissionsgrenzwerte definiert.

Die Flachen des Plangebietes werden im Bestand als Ackerflachen genutzt, die ebenfalls ein,
wenn auch mutmallich geringeres, Mal? an Emissionen hervorrufen, als eine Kindertages-
statte. Fur die Naherholung besitzt das Plangebiet nur insofern eine Bedeutung, dass die an-
grenzenden Wege vermutlich fur ortliche Spaziergange genutzt werden. Erhebliche Beein-
trachtigungen sind durch die Planung daher nicht zu erwarten, hinsichtlich der Bedeutung fiir
die Naherholung ist nicht von signifikanten Veranderungen auszugehen.

Signifikante immissionsschutzrechtliche Konflikte werden mit Blick auf das Vorhaben, die Nut-
zungen in der Umgebung sowie mit Hinblick auf den Abstand zur Bundesstraf3e 1 nicht aus-
gelost. Erhebliche Beeintrachtigungen sind nicht zu erwarten.
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Kultur- und sonstige Sachguter
Das Plangebiet verfugt als Ackerflache Uber eine Bedeutung als landwirtschaftliche Produkti-

onsflache fur unsere Lebensgrundlage. Allerdings stellt auch die Bereitstellung von Gemein-
bedarfsflachen fur Kinderbetreuungseinrichtungen einen nicht unerheblichen Wert dar. Beein-
trachtigungen im Bereich der Sachguter werden sich somit im nicht erheblichen Bereich be-
wegen.

Aufgrund der Nahe des Plangebietes zu archdologischen Fundstellen und der topografisch
glunstigen Bedingungen ist beim Abtrag der Mutterbodenschicht damit zu rechnen, dass ar-
chéaologische Bodenfunde in Form von Siedlungsgruben, Steinsetzungen, Keramik und Kno-
chen von Bestattungen oder auch Grabgruben angeschnitten oder zerstort werden.

Es werden daher im Bebauungsplan Regelungen zur arch&ologischen Baubegleitung getrof-
fen, sodass im Ergebnis Beeintrachtigungen denkmalrechtlicher Belange nicht zu beflrchten
sind.

2.2 Wechselbeziehungen

Die nach den Vorgaben des BauGB zu betrachtenden Schutzgtter beeinflussen sich gegen-
seitig in unterschiedlichem MaRRe. Diese Wirkungsketten und -netze sind bei der Beurteilung
der Folgen eines Eingriffes zu betrachten, um sekundére Effekte und Summationswirkungen
erkennen und bewerten zu konnen. Umweltauswirkungen auf ein Schutzgut kdnnen indirekte
Folgen fur ein anderes Schutzgut nach sich ziehen.

Die Wechselbeziehungen im vorliegenden Fall beziehen sich in der Hauptsache auf die Ver-
bindung der naturraumlichen Schutzguter Arten und Lebensgemeinschaften, Boden, Wasser
und Klima/ Luft. Durch den Eingriff in die abiotischen Umweltfaktoren werden ebenso die Be-
dingungen fur Tiere, Pflanzen und Pilze verandert. Des Weiteren ziehen Beeintréachtigungen
des Schutzgutes Boden auch immer Veranderungen hinsichtlich der Grundwasserneubil-
dungsrate und Kaltluftentstehung nach sich u. v. m.

Diese Wechselwirkungen sind im absehbaren Rahmen Bestandteil der Bewertung des natur-
schutzfachlichen Eingriffs. Die abschlieBende Ermittlung und Beurteilung des Eingriffs sowie
die Kompensation erfolgt in der Gegenuberstellung der Planungsabsichten mit dem Zustand
vor der Umsetzung.

2.3 Malnahmen zur Vermeidung, Verminderung sowie zur Kompensation

a) Naturrdumliche Schutzguter
Die Belange des Umweltschutzes sind gemaf § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB bei der Aufstellung der

Bauleitplane und in der Abwagung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu bericksichtigen. Im Besonderen
sind auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung anhand der Grundlage der naturschutzrecht-
lichen Eingriffsregelung gemal § 1a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 14 Abs. 1 BNatSchG die Beein-
trachtigungen von Natur und Landschaft durch die geplante Errichtung einer Kita zu beurteilen
und Aussagen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich zu entwickeln.

Die Bauleitplanung selbst stellt zwar keinen Eingriff in Natur und Landschaft dar, erméglicht
aber diesen. Nicht unbedingt erforderliche Beeintrachtigungen sind durch die planerische Kon-
zeption zu unterlassen bzw. zu minimieren und entsprechende Wertverluste durch Aufwertung
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von Teilflachen soweit moglich innerhalb des Plangebietes bzw. auRerhalb des Gebietes durch
geeignete MalRnahmen auszugleichen.

Die Prufung ermittelt erhebliche Beeintréachtigungen fir die naturschutzfachlichen Schutzguter
des Plangebietes durch die erstmalige bauliche Nutzung auf dem Grundstiick. Diese werden
durch die getroffenen Regelungen wie bspw. die Begrenzung der Bodenversiegelung und zur
Bewirtschaftung des Niederschlagswassers auf dem Grundstiick minimiert bzw. vermeiden.
Erhebliche Beeintrachtigungen werden durch die Zuordnung einer externen Maf3nahme aus
dem Kompensationsflachen-Pool der Stadt im erforderlichen Umfang ausgeglichen.

- Vermeidung/ Minimierung:

Da bei der Prufung der Standortalternativen auch aufgrund des eigentumsrechtlichen Zugriffs
die Wahl auf die vorliegende Flache fiel, kann der Eingriff grundsatzlich nicht vermieden wer-
den und somit ist die Inanspruchnahme der Flache fir eine Bebauung unausweichlich, wenn
das Planungsziel erreicht werden soll, fur die Ortschaft Bornum eine neue Kita zu errichten.
Die Stadt hatte es vorgezogen, hierfur Flachen im Innenbereich, Konversion von bebauten
Grundstiicken usw. in Anspruch zu nehmen. Diese stehen aber nicht zur Verfiigung bzw. sind
nicht vorhanden.

Allerdings wird die Inanspruchnahme einer bereits intensiv genutzten Ackerflache zur Reali-
sierung von Einrichtungen fir die Daseinsfursorge bereits als Vermeidungsmaflinahmen ver-
standen, da der Zugriff auf héherwertigere Bereiche fur Natur- und Landschaft ausbleibt. Es
handelt sich zwar um sehr ertragreiche Landwirtschaftsflachen mit einer hohen Bodenzahl,
jedoch ist nahezu die gesamte Ortslage von Bornum von diesen ertragreichen Ackern einge-
schlossen. Im weiteren Verlauf der Ackerflur befinden sich sogar noch ertragsfahigere Bdden,
sodass es die Stadt in der Abwagung am Ende als gerechtfertigt ansieht, die Flache der Land-
wirtschaft zu entziehen, um ihrer Aufgabe nachzukommen, die Einrichtungen der Daseinsfir-
sorge bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. Zu dieser Einschétzung ist sie auch deshalb gekom-
men, weil es sich bei dem Acker um eine bereits kleine und isolierte Parzelle handelt, die nicht
optimal bewirtschaftet werden kann und sich auRerdem bereits im von Siedlungsstrukturen
gepragten Bereich befindet.

Die Beschrankung der Versiegelung auf das erforderliche MaR3 stellt eine Minimierungsmali-
nahme in Bezug auf die Schutzgiter Boden und Wasser dar, da hierdurch nicht mehr Flache
dem Naturhaushalt entzogen wird, als unbedingt notwendig. Dies steht ebenso in Verbindung
mit der Vorgabe, dass das zusatzlich anfallende Niederschlagswasser auf dem Grundstiick
bewirtschaftet werden sollte.

Auf Basis der artenschutzrechtlichen Potentialanalyse fir die Brutvogelhabitate ist mit erheb-
lichen Beeintrachtigungen (Verlust von Bruthabitaten) infolge der Planumsetzung nicht zu
rechnen. Die Flachenauswahl stellt somit eine Vermeidungsmaflinahme dar.

Wahrend der Bauphase besteht das Risiko, gegen das Totungs- und das Schadigungsverbot
gemal § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG zu verstof3en, wenn durch eine Baustelleneinrichtung
im Brutzeitraum (Anfang Mérz bis Anfang August) gesetzlich geschiitzte Fortpflanzungs- und
Ruhestatten mit Gelegen oder Jungvogeln zerstort werden.

Damit bei der Umsetzung des geplanten Vorhabens keine Verbotstatbestdnde nach § 44
Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG ausgeldst werden, sind die VermeidungsmalRnahmen umzusetzen.
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- Kompensation:

Die Ermittlung des Kompensationsbedarfs fur die planerisch vorbereiteten Eingriffe in die Leis-
tungsfahigkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes erfolgt rechnerisch durch die
Gegenuberstellung der Planung mit dem Bestand. Das Plangebiet ist bisher unversiegelt.

Erhebliche Beeintrachtigungen entstehen durch die erstmalige Uberbauung. Dies wird durch
die Zuordnung von MalRnahmen auf einer planexternen Flache kompensiert. Es handelt sich
hierbei um die bestehende Okokontoflache Am Weingarten der Stadt. Dort wurden im Zuge
der Aufwertung eine Streuobstwiese und extensive Griunflachen entwickelt.

Die Erforderlichkeit zu einem gesonderten, schutzgutbezogenen Ausgleich ergibt sich durch
die Feststellung schutzwirdiger, weil besonders ertragreicher Béden im Plangebiet. Die zuge-
ordnete AusgleichmalRnahme erflillt dieses besondere Kompensationserfordernis.

Zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs fir die planerisch vorbereiteten Eingriffe in die Leis-
tungsfahigkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes wird die "Arbeitshilfe zur Er-
mittlung von Ausgleichs- und ErsatzmaRnahmen in der Bauleitplanung” *?) (herausgegeben
vom Niedersachsischen Stadtetag) angewandt.

Das Modell geht von folgenden Grundséatzen aus:

= Zitatbeginn

Grundlage der Bewertung von Natur und Landschaft bildet die Zuordnung von Wertfaktoren
zu den einzelnen Biotoptypen und Flachen. Es wird davon ausgegangen, dass jeder Bio-
toptyp einen spezifischen Wert fir die Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes und das
Landschaftsbild aufweist, der zu der Flache in Beziehung gesetzt werden kann.

Neben diesem "Standardwert" der Biotoptypen weist jede Einzelflache einen an andere Krite-
rien gebundenen Wert auf, der abhéngig ist von Lage, Grolie, Umgebung usw. Bezogen auf
die einzelnen Schutzguter werden folgende Kriterien fur die Wertermittlung herangezogen:

o Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften
Lebensraumfunktion der Biotoptypen
Wiederherstellbarkeit der Biotoptypen
Naturlichkeit der Biotoptypen

Schutzgut Boden
Naturlichkeit des Bodens

Schutzgut Wasser
Grundwasserneubildungsrate der Biotoptypen

. Schutzgut Klima/ Luft
Filterleistung der Biotoptypen
klimatische Ausgleichsfunktion im Plangebiet oder im Untersuchungsgebiet

. Schutzgut Landschaftsbild
Erlebniswert der Biotoptypen fur die Menschen

12y Niedersachsischer Stadtetag, "Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und ErsatzmaflRnahmen in der
Bauleitplanung”, 9. vollig Uberarbeitete Auflage 2013
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Jeweils die hochste Bedeutung unter den Schutzgitern fuhrte zur Bestimmung des Wertfak-
tors flr jeden Biotoptyp. Es werden 6 Wertfaktoren unterschieden:

5 = sehr hohe Bedeutung

4 = hohe Bedeutung

3 = mittlere Bedeutung

2 = geringe Bedeutung

1 = sehr geringe Bedeutung

0 = weitgehend ohne Bedeutung

Ausgehend von den Biotoptypen des Bestandes ist die voraussichtlich vom Eingriff betroffene
Flache darzustellen. Hier wird zun&chst, ohne Beriicksichtigung des Planinhaltes, der derzei-
tige Flachenwert bestimmt. Dieser Wert kann als grober Anhalt flr den voraussichtlichen Aus-
gleich und Ersatz dienen. Fir die Entwicklung mdglichst umweltvertraglicher Planungsvarian-
ten und den Vergleich mit anderen Bauleitplanen der Stadt ist dieser Wert hilfreich.

Die Bewertung erfolgt regelméRig durch die rechnerische Ermittlung des sog. Flachenwertes
fur jeden Biotoptyp, der sich aus der Multiplikation des definierten Wertfaktors eines Biotoptyps
mit der entsprechenden Flachengré3e ergibt. Eine Differenzierung nach Untereinheiten inner-
halb eines Biotoptyps ist im Regelfall nicht erforderlich, wenn fir alle Untereinheiten gleiche
Wertfaktoren angegeben sind.

Den Biotoptypen bzw. den Teilen oder Komponenten von Biotoptypen kann im Hinblick auf
das betroffene Schutzgut ein besonderer Schutzbedarf zukommen, der tber den flichenbe-
zogenen Wertfaktor des Biotoptyps nicht erfasst werden kann. In diesen Féllen sollte daher
ein zusatzlich zum Wertfaktor des Biotoptyps vorhandener besonderer Schutzbedarf von Ein-
zelfunktionen der Schutzgiter ermittelt werden. Auf diesen besonderen Schutzbedarf sollte
durch eine auf die beeintrachtigte Funktion bezogene Vorkehrung zur Vermeidung oder eine
Ausgleichs- bzw. Ersatzmalinahme reagiert werden. Gegebenenfalls ist eine gesonderte Kar-
tierung durchzufiihren. Der besondere Schutzbedarf ist flr jeden Biotoptyp mit Angabe der
Flachen zu prifen, nach Bedarf kartenméaRig dazustellen und textlich zu begriinden."

= Zitatende

Berechnung des Flachenwertes des Eingriffsortes vor und nach dem Eingriff

Ist-Zustand Planung /Ausgleich
Ist-Zustand der Biotop- |Flache| Wert- | Flachenwert Planungsumsetzung | Flache | Wert-| Flachen-
typen [ha] |faktor [ha?] |faktor wert
1 2 3 4 5 6 7 8
Flachen fur Gemeinbe-
Acker ca. 5.600 m? 0,56 1] 0,56| |darf ca. 5.600 m? 0,56
Versiegelte Flachen
(75 % Anteil) (X) 0,42 0 0
Freiflachen/ Griunfla-
chen (25 % Anteil) 0,14 1 0,14
Summe: 0,56 0,56| [Summe: 0,56 0,14
Flachenwert der Eingriffsflache Flachenwert der Eingriffsflache
vor dem Eingriff (Ist-Zustand) 0,56| |nach dem Eingriff (Soll-Zustand) 0,14
Flachenwert Ist-Zustand - Flachenwert Soll-Zustand: -0,42
Ausgleich am Ort des Eingriffs
gleich 0 erreicht
>0 Eingriff wird am Eingriffsort Uberkompensiert
<0 Eingriff kann am Eingriffsort nicht ausgeglichen werden, zusétzlicher Kompensationsbedarf
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Der Wert des Bestandes betragt 0,56 Werteinheiten bezogen auf die Flacheneinheit Hek-
tar (ha); der Flachenwert der Planung betragt 0,14 Werteinheiten. Die Planung ermdéglicht
somit durch Uberbauung fur den Plangeltungsbereich ein Defizit von 0,42 Werteinheiten. Die
rechnerischen Eingriffe durch die Verdnderung die Biotoptypen im Plangebiet werden durch
die Zuordnung bestehender Mal3nahmen der Stadt im entsprechenden Umfang abgegolten,
sodass im Ergebnis keine erheblichen Beeintrachtigungen verbleiben:

Auf dem Gelénde der ehemaligen Kleingartenanlage "Am Weingarten" wurde 2009, nach der
Grundstiicksiibergabe an die Stadt Kénigslutter am Elm, eine Streuobstwiese entwickelt. Auf
dieser neuen Okokontoflache wurden somit vorgezogene MaRRnahmen fir kinftige Eingriffe
durchgefuhrt. Auf Hausgarten wurden die bestehenden Geholze durch weitere erganzt. Das
Ganze wurde flankiert von artenschutzrechtlichen VerbesserungsmafRnahmen fur die Avifauna
und der Extensivierung der Grinflachen.

Auf der Flache wurde in Summe eine Aufwertung von 6,75 Werteinheiten bezogen auf Hektar
erzielt. 4,12 Werteinheiten der Okokontoflache wurden als Kompensation dem Bebauungs-
plan Nr. 79 "Schreiberkamp" zugeordnet. Es verbleiben 2,63 Werteinheiten, von denen
0,42 Werteinheiten fur den Ausgleich im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 8 "Kita
Auf der Blnne" in Bornum" eingesetzt werden. Somit verbleiben weitere 2,21 Werteinheiten
aus dem Flachenpool zur Zuordnung fur weitere MaRnahmen.

Quellen: ﬁ
Liegenschaftskarte ® 2018 LIELA
Weingarten Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersachsischen Vermessungs-

und Katasterverwaltung
Landesamt fiir Geoinformation und Landentwicklung Miedersachsen
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Der schutzgutbezogene Ausgleich fir den Boden, der aufgrund der Ertragsfahigkeit zu erbrin-
gen ist, ist funktionsbezogen durch die MaRnahmen auf der externen Ausgleichsflache abge-
deckt, weil es sich bei der MalRnahme um eine besondere Verbesserung fir das Schutzgut
Boden, durch die Beseitigung vorhandener Uberbauungen, Gehdlzpflanzungen und Extensi-
vierung von Grunflachen, handelt.

Bodenschutz

Zum Schutz des Bodens vor Verunreinigungen ist bei allen Vorhaben inshesondere Folgendes
zu beachten:

- die Pflichten zur Gefahrenabwehr nach 8 4 Abs. 1 BBodSchG und die Vorsorgepflicht
nach § 7 BBodSchG,

- Mutterboden, der abgetragen wird, ist gemaf § 202 BauGB vor Vernichtung und Ver-
geudung zu schitzen und einer geeigneten Nutzung zuzufihren.

Im Rahmen der Bautatigkeiten sollten einige DIN-Normen aktiv Anwendung finden (v.a. DIN
19639 Bodenschutz bei Planung und Durchfiihrung von Bauvorhaben, DIN 18915 Vegetati-
onstechnik im Landschaftsbau -Bodenarbeiten, DIN 19731 Verwertung von Bodenmaterial).
Um dauerhaft negative Auswirkungen auf die von Bebauung freizuhaltenden Bereiche zu ver-
meiden, sollte der Boden im Bereich der Bewegungs-, Arbeits- und Lagerflachen durch geeig-
nete MaRRnahmen (z.B. Uberfahrungsverbotszonen, Baggermatten) geschiitzt werden. Boden
sollte im Allgemeinen schichtgetreu ab- und aufgetragen werden. Die Lagerung von Boden in
Bodenmieten sollte ortsnah, schichtgetreu, in mdglichst kurzer Dauer und entsprechend vor
Witterung geschuitzt vorgenommen werden (u.a. gemafl DIN 19639). Aulerdem sollte das
Vermischen von Béden verschiedener Herkunft oder mit unterschiedlichen Eigenschaften ver-
mieden werden. Auf verdichtungsempfindlichen Flachen sollten Stahlplatten oder Baggermat-
ten zum Schutz vor mechanischen Belastungen ausgelegt werden. Besonders bei diesen Bo-
den sollte auf die Witterung und den Feuchtegehalt im Boden geachtet werden, um Struktur-
schaden zu vermeiden.

b)  Schutzgut Landschaft
Grundsatzlich sind aufgrund der geringen Bedeutung der Flache fir das Schutzgut hier keine

MaRRnahmen erforderlich. Es ist aul3erdem naturgemaf davon auszugehen, dass durch Ein-
friedungen und Geholzpflanzungen der Einrichtung ein angemessener Ubergang des Sied-
lungsbereiches entstehen werden wird. Von einer planerischen Vorgabe wird zugunsten von
Spielraumen bei der Umsetzung abgesehen, da es sich um eine kommunale Einrichtung han-
delt.

c) Kultur- und sonstige Sachguter
Kultur- oder sonstige Sachguter werden von der Planung nicht erheblich beeintrachtigt, da die

Planung der bedarfsgerechten Weiterentwicklung von Infrastrukturen der Daseinsfirsorge
dient, selbst wenn dafur ertragsfahige Landwirtschaftsflachen in Anspruch genommen werden.

Ausnahme hiervon bildet die mdgliche Betroffenheit denkmalrechtlicher Belange, da mit Auf-
treten von Bodendenkmalen im Rahmen von Bodenarbeiten zu rechnen ist. Beeintrachtigun-
gen konnen aber durch die Vorgaben einer archdologischen Baubegleitung weitgehend aus-
geschlossen werden.
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d)  Schutzgut Mensch
Es sind keine erheblichen Beeintrachtigungen zu erwarten.

3. Andere Planungsmadglichkeiten

Grundsatzlich hat die Standortdiskussion durch die Darstellung von Bauflache im Flachennut-
zungsplan der Stadt bereits stattgefunden. Die Flache ist aus den genannten Griinden fr die
Inanspruchnahme als geeignet anzusehen. Es handelt sich um eine Flache, die direkt an die
vorhandene Ortslage und das neue Wohngebiet anschlief3t. Besonders hochwertige Flachen
fur Natur und Landschaft sind nicht betroffen. Die Ackerparzelle ist aufgrund ihrer Grof3e und
Lage als bereits eingeschrankt nutzbar zu betrachten.

Bei Nichtumsetzung der Planung wurde das Plangebiet weiterhin, wie bisher auch, tberwie-
gend durch landwirtschaftliche Nutzung gepragt sein. Veréanderungen der Umweltsituation
wirden nicht eintreten.

Die Moglichkeit zur Errichtung einer Kita an anderer Stelle ist aufgrund der fehlenden Flachen-
verfligbarkeit nicht gegeben.

Der Zuschnitt des Plangebietes beinhaltet die Aussparung eines 6Ostlich angrenzenden, ca.
10 m breiten Streifens zu dem bestehenden Landwirtschaftsweg. Hier sollen fir die ggf. zu-
kunftigen Bauentwicklungen, sidlich der geplanten Kindertagesstatte, Flachen fir eine Er-
schlieBungsstral3e freigehalten werden.

Die Festsetzungen zum Mald der baulichen Nutzung beschrénken die Inanspruchnahme auf
das erforderliche Maf3 und bieten dennoch ausreichend Spielraume bei der Realisierung. Nach
Ansicht der Stadt bestehen zu den getroffenen Regelungen keine sinnvollen Alternativen.

4, Prognose uber die Entwicklung des Umweltzustandes

Die erstmalige Festsetzung von Gemeinbedarfsflachen im Umfang von ca. 5.600 m? bildet die
bauplanungsrechtliche Voraussetzung fiir die erstmalige bauliche Inanspruchnahme der Fla-
che zur Errichtung einer Kita fur die Ortschaft Bornum. Damit finden eine wesentliche Veran-
derung und ein starker Eingriff fir das Areal statt. Die erstmaligen Uberbauungen rufen erheb-
liche Eingriffe in die Schutzgiter Wasser und Boden hervor. Da sich das Plangebiet im Such-
raum fur schutzwirdige Boden (Wdlbacker) befindet, sind die Eingriffe nochmals schwerwie-
gender zu bewerten. Hinsichtlich des Schutzgutes Wasser wird sich allerdings die Tatsache
positiv auswirken, dass das anfallende Niederschlagswasser vollstandig auf dem Grundsttick
bewirtschaftet werden soll. Im Ergebnis kdnnen durch die Zuordnung einer bereits durchge-
fuhrten Maflinahme aus dem Kompensationsflachenpool der Stadt diese Eingriffe auf ein nicht
erhebliches Mal reduziert werden. FUr die naturraumlichen Schutzguter Arten und Lebensge-
meinschaften, Flache, Klima und Landschaft werden planbedingt ebenfalls Beeintrachtigun-
gen ausgeldst, diese sind allerdings nicht erheblicher Natur.
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5. Zusétzliche Angaben

5.1 Verwendete Verfahren/ Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Umweltprufung

In der Umweltprifung wurden die umweltrelevanten Aussagen von Fachplanen (Landschafts-
rahmenplan, Landschaftsplan, Regionales Raumordnungsprogramm), stadtebaulichen Pla-
nungen (Flachennutzungsplan) und Luftbildaufnahmen sowie Vor-Ort-Bestandsaufnahmen
mit Blick auf die Vorgaben des Baugesetzbuches ausgewertet. Diese Ergebnisse wurden der
Planung gegenubergestellt und im Rahmen der Abarbeitung bei der Umweltprifung berick-
sichtigt.

Grundsatzliche Schwierigkeiten haben sich nicht ergeben.

5.2 Uberwachung der erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt

Fur Verbesserungen des Naturhaushalts und fir den Ausgleich erheblicher Beeintrachtigun-
gen naturrdumlicher Schutzguter ist die Zuordnung aus dem Kompensationsflachenpool der
Stadt geplant. Dies wird im Laufe des weiteren Aufstellungsverfahrens noch konkretisiert.

Die Stadt pruft regelmaRig die Entwicklung der Flachen ihrer Kompensationsmafl3nahmen; ein
gesondertes, planbezogenes Monitoring ist somit nicht erforderlich.

Die Einhaltung der Festsetzungen des Bebauungsplans obliegt zundchst der Bauaufsichtsbe-
horde. Im Hinblick auf unvorhergesehene Umweltauswirkungen wird die Stadt auf Mitteilungen
der Fachbehtrden gem. § 4 Abs. 3 BauGB und auf mogliche Hinweise von Birgern zurtick-
greifen und reagieren.

6. Quellenangaben

- Regionalverband GroRraum Braunschweig: Regionales Raumordnungsprogramm
2008 fur den GroR3raum Braunschweig, 1. Anderung (Entwurf),

- Niedersachsisches Ministerium fur Erndhrung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und
Landesentwicklung (ML): Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen 2017
(LROP)

- Landkreis Helmstedt: Landschaftsrahmenplan,
- Flachennutzungsplan der Stadt Kénigslutter,

- Landschaftsplan der Stadt Konigslutter,

- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG),

- Niedersachsisches  Ministerium  fur Umwelt, Energie und Klimaschutz:
Interaktive Niederséachsische Umweltkarten der Umweltverwaltung,

- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG),
- Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG),
- Landesamts fur Bergbau, Energie und Geologie (LBEG): NIBIS®-Kartenserver,

- Niedersachsisches Denkmalschutzgesetz (DSchG ND),
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- Dipl.-Biogeograf Hertrampf: Habitatpotentialanalyse fir Brutvogel im Bebauungsplan-
gebiet Nr. 8 ,Kita Auf der Bunne® in Bornum; Bremen; Feb. 2025,

- Niedersachsischer Stadtetag, "Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatz-
mafinahmen in der Bauleitplanung", 9. véllig Uberarbeitete Auflage 2013

7. Allgemeinverstandliche Zusammenfassung

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan werden fur ein Grundstiick im dstlichen Bereich der
Ortslage von Bornum, an der Gemeindestral3e Auf der Bunne, die bauplanungsrechtlichen
Voraussetzungen zur Errichtung einer Kindertagesstatte geschaffen. Es handelt sich hierbei
um ein konkretes Vorhaben durch die Stadt. Ziel des Bebauungsplans ist die Ausweisung von
Gemeinbedarfsflachen mit der Zweckbestimmung Kindergarten auf Auf3enbereichsflachen,
das Plangebiet umfasst rd. 5.600 mz.

Die Stadt fuhrt aus diesem Grund begleitend zur Planung eine Umweltprifung durch, die sich
im folgenden Bericht niedergeschlagen hat. Der Bebauungsplan ermdglicht durch seine Fest-
setzungen erstmalig eine bis zu 75%ige Versiegelung auf den bisher vollig unbebauten Fla-
chen. Es ist im Zuge dessen mit signifikanten Beeintréchtigungen fir die naturraumlichen
Schutzglter zu rechnen.

Diese Eingriffe, die durch die Planung ermdéglicht werden, sollen durch die Zuordnung entspre-
chender MalRnahmen auf externen Flachen aus dem Kompensationsflachenpool der Stadt
ausgeglichen werden. Aufgrund nutzungsbezogener Anspriiche im Plangebiet wird auf eine
Umsetzung von MalRnahmen im Geltungsbereich verzichtet. Es handelt sich hierbei um eine
bestehende AufwertungsmaflRnahme aus dem Flachenpool der Stadt Am Weingarten in Ko-
nigslutter. Hier wurden auf bisherigen Hausgarten bestehende Gehdlze durch Anpflanzungen
zu einer Streuobstwiese mit extensiven Grinflachen entwickelt. Der gesonderte schutzgutbe-
zogene Ausgleich fur den Entzug besonders ertragreicher Ackerflachen wird ebenfalls durch
die gewahlte, externe Ausgleichsmalinahme abgedeckt.

Negative Auswirkungen auf die naturraumlichen Schutzgtiter treten durch baubedingte Beein-
trachtigungen durch Larm, Licht, Staub usw. sowie durch eine planbedingte, erstmalige Ver-
siegelung und die Zerstérung bestehender Biotopstrukturen zu Tage.

Die Prufung ermittelt erhebliche Beeintrachtigungen fir die naturschutzfachlichen Schutzgtter
des Plangebietes durch die erstmalige bauliche Inanspruchnahme auf dem Grundstiick (Was-
ser und Boden). Diese werden durch die getroffenen Regelungen (Begrenzung der Bodenver-
siegelung/ Niederschlagswasserbewirtschaftung) vermieden bzw. minimiert, die Zuordnung
von MalRnahmen auf einer planexternen Flache fuhrt letztlich zu einer Reduzierung der Ein-
griffe auf ein nicht erhebliches Mal3.

Fur die verbleibenden naturrdumlichen Schutzguter Arten und Lebensgemeinschaften, Fla-
che, Landschaft und Klima sind indes keine erheblichen Beeintrachtigungen zu erwarten. Kul-
tur- und Sachguter sowie das Schutzgut Mensch werden im Zuge der Planung ebenfalls nicht
erheblich beeintrachtigt. Mégliche, nachteilige Auswirkungen durch die Zerstérung von Boden-
denkmalen sind aufgrund der Vorgaben nicht zu befiirchten.
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8. Verfahrensvermerk

Die Begriindung und der Planentwurf wurden durch Dr.-Ing. W. Schwerdt Biro flr Stadtpla-
nung Partnerschaft mbB erarbeitet.

Braunschweig, den .............

(Lindenlaub)

Die Begriindung wurde mit den zugehorigen Beiplanen gemald § 3 Abs. 2 BauGB vom
............ bis zum ............ auf der Internetseite der Stadt verdoffentlicht und lag im Rathaus
der Stadt Konigslutter am Elm 6ffentlich zur Einsichtnahme aus.

Sie wurde in der Sitzung am ............ durch den Rat der Stadt unter Bertcksichtigung und
Einschluss der Stellungnahmen zu den Bauleitplanverfahren beschlossen.

Kdnigslutter am EIm, den ...........

(Badekerl)

Fachbereichsleiterin Bauwesen

Anlage: Externe Ausgleichsflache
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Anlage 1 zur Begriindung

1.

009133 oo

Aus der Okopool-Fliche der Stadt am Weingarten, Flurstiick 105/1 der Flur 16 in der Gemarkung
Konigslutter am Elm, werden dem vorliegenden Bebauungsplan 0,42 Werteinheiten zugeordnet.

\ -

Auf dem Gelande der ehemaligen Kleingartenanlage "Am Weingarten" wurde 2009, nach der
Grundstlicksubergabe an die Stadt Konigslutter am Elm, eine Streuobstwiese entwickelt. Auf dieser neuen
Okokontoflache wurden somit vorgezogene MaBnahmen fiir kiinftige Eingriffe durchgefilhrt. Auf Hausgérten
wurde eine Streuobstwiese entwickelt und die bestehenden Gehdlze durch weitere erganzt. Das Ganze wurde
flankiert von artenschutzrechtlichen Verbesserungsmafnahmen fur die Avifauna und der Extensivierung der
Grlnflachen.

Auf der Flache wurde in Summe eine Aufwertung von 6,75 Werteinheiten bezogen auf Hektar erzielt.
4,12 Werteinheiten der Okokontoflache wurden als Kompensation dem Bebauungsplan Nr. 79 ,Schreiberkamp*
zugeordnet. Es verbleiben 2,63 Werteinheiten, von denen 0,42 Werteinheiten fir den Ausgleich im Zuge der
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 8 ,Kita Auf der Blnne® in Bornum® eingesetzt werden. Somit verbleiben
weitere 2,21 Werteinheiten aus dem Flachenpool zur Zuordnung fir weitere Mainahmen.

Lage q«*ﬁBehaﬁgﬁgsgtérf.

" Konigslutter
Domstadt am Elm

Bebauungsplan der Stadt Kénigslutter
im Ortsteil Bornum
Nr. 8 "Kita Auf der Biinne"
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Liegenschaftskarte

Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersachsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung 2024
Landesamt fiir Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen
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